
Satzung des Turn- und Sportvereins Knetterheide 
 
A.  Allgemeines 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen Turn- und Sportverein Knetterheide v. 1909 e.V. 
 
2. Er hat seinen Sitz in Bad Salzuflen und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Lemgo 

unter der Nummer VR 164 eingetragen. 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck des Vereins  
 
1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Jugendarbeit, der Kultur und des 

öffentlichen Gesundheitswesens. 
 
2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
 

a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und 
Kursbetriebes für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports; 

 
b) die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und Vereins-

veranstaltungen; 
 
 c) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen; 
 

d) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trai-
nern und Helfern; 

 
 e) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften; 
 

f) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Pflege der Geselligkeit und Freundschaft der 
Vereinsmitglieder und Angehörigen. 

 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
2.  Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel 

des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 
 
3.  Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 
 
4.  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig ho-
he Vergütungen, begünstigt werden. 

 
5. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wer-

tes eines Anteils am Vereinsvermögen. 
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B.  Vereinsmitgliedschaft 
 
 
§ 4  Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1.  Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 
 
2.  Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag 

an den Verein zu richten. Eine Einzugsermächtigung für alle Beiträge und Gebühren soll 
beigefügt werden. 

 
3.  Der Aufnahmeantrag eines beschränkt Geschäftsfähigen oder Geschäftsunfähigen ist von 

dem/den gesetzlichen Vertreter(n) zu stellen. Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen 
Vereinsmitglieder verpflichten sich mit dem Aufnahmegesuch für die Beitragsschulden ihrer 
Kinder aufzukommen. 

 
4.  Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet 

werden. 
 
 
§ 5  Arten der Mitgliedschaft 
 
1.  Der Verein besteht aus: 
 
 - aktiven Mitgliedern 
 - passiven Mitgliedern 
 - Ehrenmitgliedern / Ehrenvorsitzenden 
 
2.  Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die sämtliche Angebote des Vereins im Rahmen der  

bestehenden Ordnungen nutzen können und/oder am Spielbetrieb teilnehmen können. 
 
3.  Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins oder bestimmter Vereinsabteilungen 

durch Geld oder Sachbeiträge im Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des 
Vereins nicht oder nur eingeschränkt. 

 
4.  Mitglieder oder Vorsitzende, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, 

können zu Ehrenmitgliedern bzw. zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Das Vorschlags- 
recht hierzu obliegt dem Vorstand. Über die Ernennung zu Ehrenmitgliedern bzw. zu Eh-
renvorsitzenden beschließt die Mitgliederversammlung. 

 
 
§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1.  Die Mitgliedschaft endet 
 
 - durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 
 - durch Ausschluss aus dem Verein (§ 7); 
 - durch Tod; 
 - durch Auflösung des Vereins; 
 - durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit der juristischen Personen. 
 
2.  Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand. Der Austritt kann zum Ende eines Halbjahres (30.06 oder 31.12.) unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen erklärt werden. 
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3.  Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche 

aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. 
Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 

 
 
§ 7  Ausschluss aus dem Verein 
 
1.  Ein Ausschluss kann erfolgen: 
 

- wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
  nachkommt; 

 
 - bei groben Verstößen gegen die Satzung; 
 

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben,  
  unsportlichen Verhaltens; 

 
 - wenn ein Mitglied den Verein schädigt 
 
2. Der Ausschluss erfolgt auf begründeten Antrag eines Mitgliedes durch den geschäftsfüh-

renden Vorstand. Er wird dem betroffenen Mitglied unter Angaben von Gründen  schriftlich 
mitgeteilt. Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Einspruchs. Er ist spätestens ei-
nen Monat nach Bekanntgabe schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand einzulegen. 
Über den Einspruch entscheidet der erweiterte Vorstand. 

 
 

C. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 
§ 8  Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 
 
1.  Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Es können abteilungsspezifische Beiträge, Umlagen 

und Gebühren für besondere Leistungen des Vereins erhoben werden. 
 
2.  Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Gebühren für besondere Leistungen des Vereins, 

sowie die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge bestimmt der Gesamtvorstand durch Beschluss. 
Über die Erhebung und Höhe von abteilungsspezifischen Beiträgen und Umlagen entschei-
det ebenfalls der Vorstand durch Beschluss 

 
3.  Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und der Anschrift 

mitzuteilen. 
 
4. Für Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, kann der Vorstand durch Be-

schluss einen erhöhten Verwaltungsaufwand festsetzen. 
 
5.  Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Beitrag 

zum Fälligkeitstermin eingezogen. 
 
6.  Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 

dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 
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7.  Rückständige Beiträge können nach vorangegangenem Mahnverfahren auf dem Rechts-

weg  eingetrieben werden. Die dadurch entstehenden Kosten sind gesondert zu tragen. 
 
8.  Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder –pflichten ganz 

oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
9.  Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 
 
 

D. Die Organe des Vereins 
 
 
§ 9 Die Vereinsorgane 
 
 Organe des Vereins sind: 
 
  - die Mitgliederversammlung 
  - der geschäftsführende Vorstand 
  - der Gesamtvorstand 
  - die Jugendversammlung / - der Jugendwart 
 
 
§ 10  Die ordentliche Mitgliederversammlung 
 
1.  Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 
2.  Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. 
 
3.  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen 

mit Schreiben an alle Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
 
4.  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl 

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Der 
Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. 

 
6.  Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf ge-

heime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine ge-
heime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/3 der erschienenen 
Stimmberechtigten verlangt wird. 

 
7.  Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet. Zur Änderung der Sat-
zung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 
8.  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
9.  Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein 

Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimm-
berechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 
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10.  Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mit-

gliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten 
nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Anträge auf Satzungsänderung sind 
den Mitgliedern nach Ablauf der Antragsfrist zu übersenden. Der Versammlungsleiter hat zu 
Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 

 
 
§ 11  Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
 
 Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zustän-

dig: 
  
 1. Entgegennahme der Berichte des Vorstands; 
 2. Entgegennahme der Kassenprüfberichte; 
 3. Entlastung des Vorstands; 
 4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
 5. Wahl der Kassenprüfer; 
 6. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des Vereins; 
 7. Beschlussfassungen über eingereichte Anträge; 
 8. Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden. 
 
 
§ 12  Die außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
 Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversamm-

lung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfor-
dert oder wenn die Einberufung von 20 % aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Die Einberufung hat dann innerhalb 
einer Frist von 2 Monaten zu erfolgen. In der Einladung müssen die Gründe für die Durch-
führung im Wesentlichen wiedergegeben werden. 

 
 
§ 13  Der geschäftsführende Vorstand 
 
1.  Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB (Vorstand) besteht aus: 
  
 a) dem Vorstandsprecher,    
 b) dem Ressortleiter Sport;   
 c) dem Ressortleiter Finanzen;  
 d) dem Ressortleiter Verwaltung; 
 e) dem Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführen-

den Vorstandes vertreten. 
 
 Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederver-

sammlung. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt 
einzeln. 

 
2.  Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des 

Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung oder Ordnung einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

 
3. Der geschäftsführende Vorstand kann sich durch Beschluss eine Geschäftsordnung geben. 
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4.  Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer 

Vorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur 
Wahl des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführen-
den Vorstandes vorzeitig aus, so kann der geschäftsführende Vorstand für die restliche 
Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Beschluss einen Nachfolger bestimmen. 

 
5.  Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben in der Sitzung des geschäftsfüh-

renden Vorstandes je eine Stimme. Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

 
6.  Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind zu protokollieren. 
 
 
§ 14  Der Gesamtvorstand 
 
1.  Der Gesamtvorstand besteht aus 
 
 - den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes, 

- den stellvertretenden Ressortleitern 
 - dem Jugendwart. 
 
2.  Die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben in der Sitzung des Gesamtvorstandes je eine 

Stimme. Sitzungen können durch die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes einbe-
rufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Gesamt-
vorstandsmitglieder anwesend ist. 

 
3.  Die Mitglieder des Vorstandes nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. 
 
 

E. Vereinsjugend 
 
 
§ 15  Vereinsjugend 
 
1. Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres und ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. 
 
2.  Die Jugend des Vereins verwaltet sich selbständig im Rahmen der vom Vorstand beschlos-

senen Jugendordnung. 
 
3.  Organe der Vereinsjugend sind: 
 
 a) der Jugendwart und 
 b) die Jugendversammlung 
  
 Der Jugendwart ist Mitglied des Gesamtvorstandes. 
 
4.  Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins be-

schlossen wird. Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. 
Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 
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F. Sonstige Bestimmungen 
 
 
§ 16  Kassenprüfer 
 
1.  Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem geschäftsführenden 

Vorstand oder Gesamtvorstand angehören dürfen. 
 
2.  Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Gesamtvorstands. Die Wiederwahl für 

eine weitere Amtszeit ist zulässig. 
 
3.  Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Bu-

chungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Be-
richt. 

 
 
§ 17  Haftung des Vereins 
 
  Der Verein haftet nicht für Schäden und Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des 

Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveran-
staltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abge-
deckt sind. 

 
 

G. Schlussbestimmungen 
 
 
§ 18  Auflösung 
 
1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-

sammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Vier-
teln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 
2.  Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung 2 

Vorstandsmitglieder als die Liquidatoren des Vereins bestellt. 
 
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an einen gemeinnützig 
eingetragenen Verein, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, 
insbesondere zur Förderung des Sports, zu verwenden hat. 

 
4. Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung 

an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es aus-
schließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
§ 19  Gültigkeit dieser Satzung 
 
1.  Vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am ………….2012 genehmigt. 
 
2.  Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
3.  Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 


